
Steuern im Bild
Das Steuerrecht ist eine komplexe Materie. 
Um Ihnen den Zugang zu erleichtern, 
bringt Ihnen die MEDplan steuerliche 
Regelungen bildhaft näher. Diesmal: 
Vorsteuer bei Errichtung eines Ge-
bäudes, Teil 2.
o Mag. Susanne Glawatsch

Telefon +43 (0)1 817 53 50
E-Mail: info@medplan.at
www.medplan.at

Vorsteuer bei Errichtung eines Gebäudes Teil 2
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Begründung: Die in Rede 
stehenden Vorsteuerbe-
träge haben ihren Ursprung 
in einem von der laufenden 
Tätigkeit des Arztes ge-
trennten Vorgang, nämlich 
in der Bautätigkeit für die 
neue Ordination samt Räum-
lichkeiten für die Hausapo-
theke und den daraus resultieren-
den Aufwendungen. Mangels eines 
direkten wirtschaftlichen Zusam-
menhangs zwischen den Vorsteuern 
– aus der Errichtung des Ordina-
tionsgebäudes und den vom Arzt 
getätigten laufenden Umsätzen aus 
der Tätigkeit als praktischer Arzt 
samt Hausapotheke –, seien die 
Vorsteuerbeträge nach Maßgabe der 
Umstände des Beschwerdefalls 
schätzungsweise aufzuteilen.

Für die Aufteilung der Vor-
steuern aus der Errichtung 
eines Ordinationsgebäudes 
samt Räumlichkeiten für die 
Hausapotheke kann der 
 Flächenschlüssel als sach-
gerechter Aufteilungsmaß-
stab angesehen 
werden.


